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Bekanntmachung der Gemeinde Schermbeck 

Satzung 
der Gemeinde Schermbeck über die Teilnahme von Schülerinnen 

und Schülern an außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen 
der offenen Ganztagsschule in Schermbeck und über die 

Erhebung von Elternbeiträgen 
vom 26.06.2023 

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 20.06.2023 folgende „Satzung über die 
Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der 
offenen Ganztagsschule in Schermbeck und über die Erhebung von Elternbeiträgen" beschlossen:" 

1. Abschnitt „Außerunterrichtliche Betreuungsangebote im Rahmen
der offenen Ganztagsschule in Schermbeck"

§ 1
Offene Ganztagsschule im Primarbereich 

(1) Die Gemeinde Schermbeck gewährleistet und sichert auf Basis ihrer örtlichen Bedarfs- und
Entwicklungsplanung und mit Zustimmung der jeweiligen Schulkonferenz im
Grundschulbereich ihres Gemeindebezirks den Betrieb außerunterrichtlicher
Betreuungsangebote in Form Offener Ganztagsschule (im Folgenden: OGS).

(2) Um Angebote im Sinne des § 1 Abs. 1 dieser Satzung vorzuhalten und durchzuführen, kann
die Gemeinde Schermbeck die Trägerschaft, Organisation und Durchführung auf Träger der
öffentlichen, der freien Jugendhilfe oder auf andere geeignete Einrichtungen bzw. Dritte, die
Bildung und Erziehung fördern (im Folgenden Träger) (s. § 9 Abs. 3 S. 1 SchulG NRW),
übertragen.

(3) Auf den Besuch der OGS besteht bis zum Ablauf des 31.07.2026 kein Rechtsanspruch. Ab
01.08.2026 haben Grundschulkinder stufenweise einen Rechtsanspruch auf ganztägige
Förderung. Ab diesem Zeitpunkt steht ein Anspruch zunächst nur den Kindern der ersten
Klassenstufe zu. Ab dem Schuljahr 2027/2028 wird der Rechtsanspruch um je eine Klassen
stufe ausgeweitet. Der Rechtsanspruch endet mit dem Beginn der fünften Klassenstufe. Eine
Pflicht, das Angebot in Anspruch zu nehmen, besteht nicht.

(4) Das Angebot der OGS kann nur von Grundschülerinnen bzw. Grundschülern in Anspruch
genommen werden, die zusammen mit ihren Eltern bzw. Personensorgeberechtigten im
Gemeindegebiet ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben bzw. die eine Grundschule in
Schermbeck besuchen.

§2
Art und Umfang Offener Ganztagsschulen im Primarbereich 

(1) Die Ausgestaltung, der Umfang sowie die Inanspruchnahme der OGS richten sich
grundsätzlich nach§ 9 Abs. 3 SchulG NRW, § 4 Abs. 5 KiBiz NRW in Verbindung mit dem
Runderlass des Landes NRW „Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie
außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe
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Anlage 1:

Einkommensgruppe Elternbeitragsrechtliche Monatlicher 
(EKG) (Kalender-) Elternbeitrag

Jahreseinkommen

1 bis 30.000 € 0€

2 bis 40.000 € 50 €

3 bis 50.000 € 70€

4 bis 60.000 € 100 €

5 bis 70.000 € 130 €

6 bis 80.000 € 160 €

7 bis 90.000 € 200€

8 ab 90.000,01 € 221 €

Ab dem 01.08.2024 erhöht sich die Höchstgrenze jährlich zum Schuljahresbeginn - kaufmännisch
gerundet - um jeweils 3 Prozent.

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und
zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13.4.2022 (GV. NRW. S. 490), kann gemäß § 7
Abs. 6 GO gegen diese Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Schermbeck, 26.06.2023

Gemeinde Schermbeck
DerB

�
l 
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Bekanntmachung der Gemeinde Schermbeck

Auslegung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen der
Gemeinde Schermbeck für die Amtszeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2028

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in der Sitzung am 20.06.2023 den Beschluss über
die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Strafkammern des
Landgerichts Duisburg und die Schöffengerichte des Amtsgerichts Wesel gefasst.

Die Listen liegen gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit vom

10. Juli 2023 bis 17. Juli 2023

zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden im Rathaus Schermbeck (Ordnungsamt,
Zimmer 123), Weseler Str. 2, 46514 Schermbeck öffentlich aus.

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche nach Schluss der
Auslegung schriftlich oder zur Niederschrift beim Ordnungsamt der Gemeinde Schermbeck,
Weseler Str. 2, 46514 Schermbeck Einspruch erhoben werden.

Der Einspruch kann sich nur darauf stützen, dass in der Vorschlagsliste Personen
aufgenommen sind, die nach §§ 32 bis 34 GVG nicht aufgenommen werden sollen.

Schermbeck, den 26.06.2023

Der Bürgermeister

-ReCgsot

- 81 -

5.)

Amtl. Bek.-Blatt -Amtsblatt-
Nr. 6 der Gemeinde Schermbeck
vom 27.06.2023, S.81


	Bekanntmachungsblatt 6 Deckblatt.pdf
	Bekanntm23-6-02.Satzung.pdf
	Bekanntm23-6-01.Satzung.pdf
	Bekanntm23-6-Gahlen.pdf
	Bekanntm23-6- Satzung OGS 27.06.2023.pdf
	Bekanntm23-6-Schöffen.pdf



